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ZOOM 40. Jahrgang
«Der Filmberater» 48. Jahrgang
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Kurzbesprechungen

Titelbild

Denzel Washington als
südafrikanischer
Bürgerrechtler Steve Biko (links)
und Kevin Kline als
liberaler, immer mehr die
Sache der Schwarzen
vertretender Journalist in
«Cry Freedom», mit dem
sich der Brite Richard At-
tenbourough gegen
Unrecht, Brutalität und
Unterdrückung im
Apartheid-Staat engagiert und
eine Veränderung der
politischen Verhältnisse
fordert. Bild: UIP

Vorschau Nummer 7

Porträt Vera Chytilova

Neue Filme:
Dilan
Empire of the Sun
Ödipussi
Saraba hakobune
(Lebewohl, Arche)
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Liebe Leserin

Lieber Leser

In seinem Beitrag «Schwere Zeiten für kleine

Zeitungen» zeichnet Otmar Hersche in dieser Nummer

ein ziemlich pessimistisches Bild der Situation

der politischen Meinungspresse in der Deutschschweiz.

Geschrieben vor der Nationalratsdebatte

über die indirekte Presseförderung am 8. März, gibt

es auf Grund der Ergebnisse im Parlament wenig

Anlass, diese Analyse mit optimistischeren
Aussichten für die Zukunft der kleinen und mittleren

Zeitungen zu ergänzen.

Nachdem 1986 die langjährigen Bemühungen

um einen Presseförderungsartikel in der Verfassung

im Nationalrat gescheitert waren, reichte der SP-

Vertreter Sepp Stappung eine parlamentarische

Initiative ein, nach der die bisherige Taxverbilligung

für Zeitungen, die PTT resp. Bund rund 250 Millionen

im Jahr kosten, zwar beibehalten, aber nicht

mehr nach dem «Giesskannenprinzip» erfolgen

sollte, wonach die grossen Medienkonzerne glei-

chermassen in den Genuss der Taxreduktionen

kommen wie die mit finanziellen Schwierigkeiten

kämpfenden kleinen Zeitungsunternehmen.
Vielmehr seien für diese pressepolitisch begründete

Subvention auch pressepolitische Kriterien

anzuwenden, beispielsweise die Offenlegung der Bilanzen

und der Besitzverhältnisse und die Absicherung

eines möglichst grossen redaktionellen Freiraums

(innere Medienfreiheit). Die Voraussetzungen für

eine solche Presseförderung sollten durch eine

Änderung im Postverkehrsgesetz geschaffen werden.

Der Nationalrat lehnte die Verknüpfung einer

indirekten Presseförderung durch PTT-Vorzugstaxen

mit pressepolitischen Auflagen deutlich ab, überwies

jedoch zwei unverbindliche Postulate an den

Bundesrat. Dieser soll prüfen, ob Bund oder PTT

den Gratistransport von 10 000 Exemplaren je

abonnierter Zeitung übernehmen können und welche

Kriterien zur Regelung einer solchen Vorzugsstellung

bei der Tarifgestaltung im Postverkehrsgesetz

notwendig seien. Das ist ein mageres Resultat,

wenn man bedenkt, dass auch im Nationalrat die

Meinung unbestritten war, für unsere direkte,

föderalistisch und pluralistisch organisierte Demokratie

sei eine vielfältige politische Meinungspresse

unabdingbar.

«Jeder Versuch, die Pressefreiheit genauer zu

umschreiben, läuft auf eine Einschränkung der

Pressefreiheit hinaus», meinte ein FDP-Vertreter in

der Parlamentsdebatte. Vielleicht - aber werden da

nicht Gefahren aus einer Richtung beschworen, aus

der gar nicht die schlimmsten kommen? Sind mehr

Transparenz in den Kapital- und Besitzverhältnissen

und die Forderung nach einem Gesamtarbeitsvertrag

der Journalisten mit einer überregionalen

Arbeitnehmerorganisation wirklich eine tödliche

Gefahr für die Pressefreiheit? Das scheint mir denn

doch eine ziemlich blauäugig-naive Argumentation

angesichts der wirklichen Lage: Den kleinen und

mittleren Meinungsblättern geht es an den Kragen,

weil sie der fortschreitenden Pressekonzentration zu

immer grösseren «neutralen» Blättern zum Opfer

fallen, weil sie im gnadenlosen Kampf um Leserund

Inseratenanteile den Kürzeren ziehen und weil

das Zeitungsgeschäft mehr und mehr nach den

knallharten Regeln kommerzieller Warenproduktion

erfolgt.

Nein, eine echte, in die Zukunft weisende

Presseförderung in einer sich von Grund auf wandelnden

Medienlandschaft wird durch den Entscheid

des Nationalrates nicht in die Wege geleitet. Einmal

mehr ist eine gesellschaftspolitisch wichtige

Aufgabe in einem kleinmütigen Kompromiss stek-

kengeblieben.

Mit freundlichen Grössen
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